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6.
Die deutsche und polnische Sprache sind für die Angelegenheiten unb 

Bethandlungen des Bereins gleic betethtjgt.

2.

Sahtngen des ctitns-Zereins in Zofer.

1.
Ser Kunstverein in Posen bezweckt, Siebe und Antheil für bie Kunst 

in Stabt unb Provinz zu verbreiten unb bte Kunst, ohne nationale Untere 
schiede, zu fördern.

Śer Zwec sol insbesondere erreicht werben durc Kunstausstellungen, 
welche regelmäßzig alle zwei Jahre stattfinden unb mit benen eine Ver- 
loofung von Gemälden unb anderen Kunstwerken verbunden wirb.

Set Beitrag der Mitglieder beträgt sechs Marf für das Kalenderjahr.
Sie Beiträge werben int Monat Januar erhoben. Sie bis Ende 

Tebruar rückständigen Beiträge werben auf Kosten ber Schuldner durc 
Vostnachnahme eingezogen.

Sie Mitgliedschaft berechtigt:
1) Sie Ausstellungen des Zereins unentgeltlic zu besuchen;
2) für jedes zum Hausstande gehörige Familienmitglied eine Eintritts- 

farte für den Besuc ber jedesmaligen Kunstausstellung zum Preise 
von Siner Marf zu lösen;

3) zu einem Freiloose an ben Verloosungen, beziehentlic zur Betheili- 
gung an Prämien des Vereins.

3.
Sie nac Abzug bet Ausgaben verbleibenden Einnahmen des Vereins 

werben ber Siegel nac zum Ankaufe von Gemälden unb jur Anschaffung 
von sonstigen stunstgegenständen verwendet, welche unter bie Mitglieder 
verlovst ober vertheilt werben.

4.
Ser Vorstand des Vereins besteht aus 11 Mitgliedern, welche für 

einen Zeitraum von zwei Jahren von ber General-Versammlung durc 
Zuruf ober burd) Stimmzettel gewählt werben.

Set Vorstand wählt aus feiner Mitte ben Vorsitzenden, ben Schrift- 
führer unb ben Schatzmeister, sowie bereu Stellvertreter.

Scheiden innerhalb ber Amtsdauer Vorstandsmitglieder aus, jo hat 
ber Vorstand das Recht, ihre Stellen vorläufig anderweit zu besetzen.

5.
Sille zwei Jahre finbet bie ordentliche General-Versammlung statt, 

in welcher bie von zwei Mitgliedern vorzuprüfende Rechnung jur Entlastung 
vorgelegt, über bie Wirksamkeit des Vereins Bericht erstattet unb ber Vor- 
stand gewählt wirb.

Auszerordentliche General-Versammlungenferden nac dem Ermessen 
Zorstandes ober auf den Antrag von 20 Mitgliedern, unter Angabe 
Zweckes, berufen.

Anträge der Mitglieder gelangen in den General-Versammlungen 
nur zur Zerhandlung, wenn fie drei Sage vorher bem Vorstande schriftlic 
angeineibet worben sind.
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Sahtngen des ctitns-Zereins in Zofer.

1.
Der Kunstverein in Posen bezweckt, Siebe und Antheil für die Kunst 

in Stabt und Provinz zu verbreiten und die Kunst, ohne nationale Unters 
schiede, zu fördern.

Der Zwec sol insbesondere erreicht werben durc Kunstausstellungen, 
welche regelmäßzig alle zwei Jahre stattfinden und mit benen eine Ver- 
loofung von Gemälden und anderen Kunstwerken verbunden wirb.

2.
Der Beitrag der Mitglieder beträgt sechs Warf für das Kalenderjahr.
Die Beiträge werben int Monat Januar erhoben. Die bis Ende 

Februar rückständigen Beiträge werben auf Kosten ber Schuldner durc 
Vostnachnahme eingezogen.

Die Mitgliedschaft berechtigt:
1) Sie Ausstellungen des Zereins unentgeltlich zu besuchen;
2) für jedes zum Hausstande gehörige Familienmitglied eine Eintritts- 

farte für den Besuc ber jedesmäligen Kkunstausstellung zum Preise 
von Einer Warf zu lösen;

3) zu einem Freiloose an den Verloosungen, beziehentlich zur Betheili- 
gung an Prämien des Vereins.

3.
Die nach Abzug ber Ausgaben verbleibenden Einnahmen des Vereins 

werben ber Negel nach zum Ankaufe von Gemälden und zur Anschaffung 
von sonstigen stunstgegenständen verwendet, welche unter bie Mitglieder 
verlooft ober vertheilt werben.

4.
©er Vorstand des Vereins besteht auS 11 Mitgliedern, welche für 

einen Zeitraum von zwei Jahren von ber General-Versammlung durc 
Zuruf ober durc Stimmzettel gewählt werben.

©er Vorstand wählt aus feiner Witte ben Vorsitzenden, ben Schrift- 
führer und ben Schatzmeister, sowie bereit Stellvertreter.

Scheiben innerhalb ber Amtsdauer Vorstandsmitglieder aus, fo hat 
ber Vorstand das Stecht, ihre Stellen vorläufig anderweit zu besetzen.

5.
Sitte zwei Jahre finbet bie ordentliche General-Versammlung statt, 

in welcher bie von zwei Mitgliedern vorzuprüfende Rechnung zur Entlastung 
vorgelegt, über bie Wirksamkeit des Zereins Bericht erstattet unb ber Vor- 
stand gewählt wirb.

Aluszerordentliche General-Versammlungenferden nach dem Ermessen 
des Vorstandes ober auf ben Antrag von 20 Mitgliedern, unter Angabe 
beS Zweckes, berufen.

Anträge ber Mitglieder gelangen in den General-Versammlungen 
nur zur Zerhandlung, wenn fie brei Tage vorher dem Vorstande schriftlic 
angemeldet worben ind.

6.
Die deutsche unb polnische Sprache sind für die Angelegenheiten unb 

Berhandlüngen des Vereins gleic berechtigt.
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